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M A R K T G E M E I N D E  L A N N A C H

Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates

am 15. September 2004 im Mehrzwecksaal der Volksschule Lannach.

Beginn der Sitzung: 18:30 Uhr

Die Einladung erfolgte am 06.09.2004 durch Kurrende.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen:

Anwesend waren:

Bürgermeister: Josef Niggas
Vizebürgermeister: Ing. Gerhard Flecker
Gemeindekassier (Finanzreferent):
GR. Matthias Pinter
GR. Dr. Herbert Thaller
GR. Bernd Hoffmann
GR. Christine Hubmann
GR. Anton Steiner
GR. Gerald Kienreich
GR. Raimund Krenn
GR. Rosana Scheiring (ab ca. 18:33)
GR. Franz Haas 
GR. 

GR. Ing. Franz Doppelreiter
GR. 

GR. Mag. Hildegard Neckermann
GR. 

GR. Erich Lang
GR. 

Außerdem waren anwesend:

1. AL DI Roland Lesky
3. Mag. Manfred Brandstätter zu Pkt. 6)
2. Sylvia Stary
4. Bgm. Anton Weber zu Pkt. 6c)
Entschuldigt waren:

Gem.kassier Wilfried Fröhlich
Nicht entschuldigt waren:

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich.

Vorsitzender: Bgm. Josef Niggas

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
4. Bericht des Bürgermeisters
5. Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner
6. Musikschule Lannach:

a) Dienstvertrag Mag. Brandstätter

b) Leistungs- und Kostenübersicht

c) Beteiligung Dobl

7. Ausschreibungskriterien Mitarbeiter Wirtschaftshof
Pkt. 1) Eröffnung der Sitzung:

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 18:30 Uhr und begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und –bediensteten sowie die erschienenen Zuhörer.

Pkt. 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung:

An Hand der Einladungskurrende stellt der Bgm. fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgte. 
Pkt. 3) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit:

Es wird festgestellt, dass zu Beginn der Sitzung 13 Gemeinderäte anwesend sind. Die Sitzung ist beschlussfähig. GR Scheiring trifft um etwa 18:33 Uhr im Sitzungssaal ein.
Pkt. 4) Bericht des Bürgermeisters:
Der Bgm. bringt dem Gemeinderat einen Vergleich der Gemeinden des Verwaltungsbezirks Deutschlandsberg hinsichtlich des Ist-Steueraufkommens 2003 zur Kenntnis, bei welchem die Marktgemeinde Lannach an erster Stelle steht.
GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich danach, wie sich das Ist-Steueraufkommen der Marktgemeinde Lannach innerhalb der letzten 10 Jahre verändert hat. Der Bgm. antwortet, dass er ihn in der nächsten Sitzung davon in Kenntnis setzen wird.

Vizebgm. Ing. Flecker bezieht sich auf die Anfrage von GR Scheiring aus der letzten Sitzung und berichtet über die Ausgaben des Mittelalterlichen Marktes. Weiters zeigt er eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben, woraus ersichtlich wird, dass alle Mehrausgaben bis auf eine Summe in Höhe von EUR 257,42 gedeckt sind. Er erklärt, dass sich dieser Betrag mit jedem weiteren verkauften Tonkrug um EUR 3,-- verringern wird.
Pkt. 5) Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner:

GR Scheiring ersucht in Hinkunft Gemeinderatssitzungen erst um 19 Uhr abzuhalten. Daraufhin antwortet der Bgm., dass dies grundsätzlich möglich sei.
GR Scheiring bezieht sich auf die letzte amtliche Mitteilung, in welcher zum 1. Seniorenausflug eingeladen wurde. Sie kritisiert, dass der Gemeinderat nie darüber informiert wurde.
In ihrer zweiten Anfrage erkundigt sich GR Scheiring nach dem aktuellen Stand betreffend den Estrich in der Steinhalle.

GR Dr. Thaller erkundigt sich nach dem genauen Termin für den Vatikanbesuch.
Der Bgm. antwortet, dass die Reise am 20. November stattfinden wird, jedoch noch kein Programm übermittelt wurde. Er verspricht den Gemeinderat über das Programm zu informieren, sobald man darüber bescheid weiß.

Zur ersten Anfrage von GR Scheiring erwähnt der Bgm., dass der Seniorenausflug im Rahmen der, im ordentlichen Haushalt des Voranschlags festgesetzten Vorhaben enthalten ist.

Auf die zweite Anfrage wird der Bgm. in der nächsten Sitzung des KEG-Beirates antworten.

GR Steiner möchte wissen, ob im Zuge der Anbringung der 32t-Tafeln, diverse Brücken auf ihre Tragfähigkeit hin überprüft wurden. 
In seiner zweiten Anfrage erkundigt er sich, ob heuer Ausbesserungsarbeiten an den Straßen geplant sind.

DI Lesky antwortet, dass bereits Ausbesserungsarbeiten an der Teiplstraße und am Krauserweg durchgeführt wurden.
GR Steiner spricht die Rissbildung in der Hauptstraße an. Daraufhin teilt DI Lesky mit, dass diese Mängel noch heuer beseitigt werden.

Der Bgm. äußert, dass er die erste Anfrage von GR Steiner in der nächsten Sitzung beantworten wird.

GR Ing. Doppelreiter möchte wissen, ob die 32t-Beschränkungstafel in der Luttenbergerstraße absichtlich in Bereich der Gemeinde Dobl aufgestellt wurde. Weiters gibt er an, dass sich dort auch die 30 km/h-Beschränkungstafel befand.

Der Bgm. antwortet, dass ihm dies nicht bekannt sei. Er verspricht dies prüfen zu lassen und in der nächsten Sitzung darüber zu berichten.
Diesbezüglich erwähnt GR Haas, dass in diesem Bereich nicht immer die Oisnitz die Grenze zwischen Dobl und Lannach darstellt.

GR Mag. Neckermann findet es bedauerlich, dass keine Parte in die Zeitung gegeben wurde, als der ehemalige Schulwart, Herr Ruß, verstorben ist.
Der Bgm. antwortet, dass die Gemeinde Lannach einen Kranz spendete, welcher beim Begräbnis von Herrn Ruß niedergelegt wurde.

Weiters vermisste sie im Bericht des Bürgermeisters, dass eine Gemeindebedienstete einen schweren Unfall hatte. Sie erkundigt sich diesbezüglich nach der weiteren Vorgehensweise.

Daraufhin berichtet der Bgm., dass dies in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeverwaltung fällt.

Pkt. 6) Musikschule Lannach:
a) Dienstvertrag Mag. Brandstätter (nicht öffentlich):
Dieser Punkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.

b) Leistungs- und Kostenübersicht:
Mag. Brandstätter zeigt eine Leistungs- und Kostenübersicht der Musikschule Lannach, welche dem Gemeinderat bereits in der Sitzung am 03.09.2004 zur Kenntnis gebracht wurde.
GR Dr. Thaller möchte wissen, warum nur 32 Unterrichtseinheiten im Jahr abgehalten werden.

Mag. Brandstätter antwortet, dass auch in den Pflichtschulen nicht mehr Musikeinheiten unterrichtet werden. Weiters teilt er mit, dass 32 Unterrichtseinheiten jährlich verpflichtend sind und es dem jeweiligen Lehrer obliegt, ob er mehr unterrichtet oder nicht. 
GR Dr. Thaller regt an, auch in den Sommerferien einen Musikunterricht anzubieten.

Mag. Brandstätter hält dies nicht für sinnvoll, da sich zu dieser Zeit die meisten Schüler auf Urlaub befinden.
Des Weiteren berichtet er, dass meist mehr als 32 Unterrichtsstunden abgehalten werden.

GR Steiner erkundigt sich danach, wo und zu welchen Kosten eine Anstellung der Musiklehrer erfolgt bzw. wie die Abrechnung vorgenommen wird.
Der Bgm. antwortet, dass kein Musiklehrer, außer der Musikschulleiter, Bediensteter der Gemeinde ist. Weiters teilt er mit, dass alle Lehrer auf Werkvertragsbasis tätig sind. 
GR Steiner berichtet, dass die Musikschule Unterpremstätten ein eigenes Konto besitzt, welches von der Gemeinde überprüft wird. Daraufhin antwortet der Bgm., dass dies auch in der Musikschule Lannach so vorgesehen ist.
Aufgrund einiger Unklarheiten erklärt Mag. Brandstätter, dass die Eltern die vorgeschriebenen Beiträge auf das Konto der Musikschule einzahlen, welches von der Musikschule verwaltet wird. Weiters teilt er mit, dass die Lehrer, welche ausschließlich auf Werkvertragsbasis beschäftigt sind, von diesem Konto bezahlt werden.

GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich danach, in welchen Räumlichkeiten der Unterricht stattfinden wird. Daraufhin antwortet Mag. Brandstätter, dass in der Volksschule Lannach, im Musikheim, sowie auch in Räumlichkeiten, welche von der Marktgemeinde Dobl zur Verfügung gestellt werden, unterrichtet werden wird.

Der Bgm. weist darauf hin, dass alle Lannacher Schüler in Lannach unterrichtet werden können.
GR Ing. Doppelreiter möchte wissen, wie viele Schüler sich bereits für den Musikunterricht angemeldet haben.

Mag. Brandstätter informiert darüber, dass sich etwa 28 neue Schüler für den Musikunterricht eingeschrieben haben und insgesamt ca. 80 Anmeldungen vorliegen.
GR Ing. Doppelreiter fragt an, ob all diese Schüler von neuen Lehrern unterrichtet werden. Mag. Brandstätter entgegnet, dass nur wenigen Schülern neue Lehrer zugeteilt wurden.

GR Dr. Thaller erkundigt sich nach den Tätigkeiten, die in den Aufgabenbereich von Mag. Brandstätter fallen.
Daraufhin erwähnt Mag. Brandstätter, dass er für die allgemeine Verwaltung der Schüler und Lehrer zuständig sein wird. Er gibt an, dass er auch selbst unterrichten wird und letztendlich für all das zuständig sein wird, was in den Bereich der Musikschule fällt.

Des Weiteren fragt GR Dr. Thaller an, ob es für Schüler möglich sein wird, einen anderen Lehrer auszuwählen. Mag. Brandstätter bestätigt dies.
GR Kienreich möchte wissen, ob auch für Erwachsene die Möglichkeit besteht, die Musikschule Lannach zu besuchen. Mag. Brandstätter antwortet, dass selbstverständlich auch Erwachsene unterrichtet werden, jedoch nur Schülern bis zum 24. Lebensjahr eine Förderung gewährt wird. 

GR Steiner fragt an, ob alle Lehrer Unterrichtsbeiträge in derselben Höhe verlangen. Mag. Brandstätter bestätigt dies. Der Bgm. berichtet, dass alle Lehrer um EUR 600,-- pro Schüler und Schuljahr unterrichten müssen.
GR Steiner erkundigt sich nach den Gesamtkosten, die für die Gemeinde Lannach anfallen werden. Der Bgm. antwortet, dass die Gemeinde Lannach für die jeweiligen Förderungen an die Musikschüler, sowie für die Personalkosten für Mag. Brandstätter aufkommen muss, wobei im Falle einer Beteiligung der Gemeinde Dobl, diese einen Teil der Personalkosten zu tragen hätte.
GR Steiner möchte wissen, ob die Bezahlung des Kapellmeisters genauso geregelt bleibt wie bisher. Daraufhin antwortet der Bgm., dass die Tätigkeit als Kapellmeister der Marktmusikkapelle im Beschäftigungsverhältnis mit Mag. Brandstätter inkludiert ist und somit keine zusätzliche Bezahlung an Mag. Brandstätter erfolgen wird.
GR Steiner rät, dieselbe Vorgehensweise wie bisher anzuwenden, da dies mit der Tätigkeit als Musikschullehrer nichts zu tun hat. Weiters erkundigt er sich danach, wie mögliche Überstunden abgegolten werden.
Mag. Brandstätter erwähnt, dass für ihn, aufgrund der Ferienregelung, keinerlei Überstunden anfallen werden. 
GR Steiner möchte wissen, wie die Kapellmeistertätigkeit von Mag. Brandstätter in den Ferien festgelegt wird, wenn die Ferienregelung tatsächlich in Kraft tritt. 

Mag. Brandstätter versichert, dass er natürlich auch während der Ferienzeit als Kapellmeister zur Verfügung stehen wird.
GR Steiner regt an, die Aufgabengebiete von Mag. Brandstätter klar im Dienstvertrag festzulegen.

Der Bgm. stellt den Antrag, der Leistungs- und Kostenübersicht der Musikschule Lannach in der vorgetragenen Form die Zustimmung zu erteilen. Die Gemeinderäte Scheiring, Mag. Neckermann und Ing. Doppelreiter enthalten sich ihrer Stimme. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.
c) Beteiligung Dobl:

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist Bgm. Anton Weber anwesend.

Der Bgm. berichtet einleitend, dass eine Beteiligung der Marktgemeinde Dobl an der Musikschule Lannach für beide Gemeinden von Vorteil wäre.

GR Steiner erkundigt sich danach, in welcher Form sich die Marktgemeinde Dobl an den anfallenden Personalkosten beteiligen würde.
Der Bgm. antwortet, dass die Verwaltungskosten anteilsmäßig je nach Schüleranzahl auf beide Gemeinden aufzuteilen wären.

Bgm. Weber erwähnt, dass die Marktgemeinde Dobl eine Beteiligung an der Musikschule Lannach sehr begrüßen würde. Weiters teilt er mit, dass die Gemeinde Dobl dazu bereit wäre, die Personalkosten, welche für die Verwaltung der Musikschule anfallen, mit zu tragen. 

Bgm. Niggas berichtet, dass er bereits erste Anfragen betreffend öffentlicher Förderungen für dieses Vorhaben gestellt hat.
Nach kurzer Diskussion einigt man sich darauf, die Kostenvorschreibung an die Gemeinde Dobl halbjährlich durchzuführen.

Der Bgm . stellt den Antrag, der Beteiligung der Marktgemeinde Dobl an der Musikschule Lannach die Zustimmung zu erteilen. Die Gemeinderäte Ing. Doppelreiter, Mag. Neckermann und Scheiring enthalten sich ihrer Stimme. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.
Pkt. 7) Ausschreibungskriterien Mitarbeiter Wirtschaftshof:
Der Bgm. bringt dem Gemeinderat anhand einer Overheadfolie die Kriterien der letzten Stellenausschreibung zur Kenntnis und ersucht, dieselben Modalitäten auch für diese Ausschreibung heranzuziehen.

GR Hoffmann weist darauf hin, dass bei der damaligen Ausschreibung der Besitz eines Führerscheins der Klasse A erforderlich war. Er regt jedoch an, nur mehr den Besitz eines Führerscheins der Klassen B und C zu fordern.

Als Ende der Bewerbungsfrist schlägt der Bgm. den 30 September 2004 vor.
GR Steiner erkundigt sich nach dem Datum der Anstellung. Der Bgm. schlägt hierfür den 1. November vor. GR Ing. Doppelreiter weist darauf hin, dass dieser Tag ein Feiertag ist und daher der 2. November gewählt werden sollte.

Der Bgm. fasst die vorgeschlagenen Änderungen wie folgt zusammen:

Es ist nur mehr der Besitz des Führerscheines B–C erforderlich. Die Bewerbungsfrist endet mit 30.09.2004 und als Datum der Anstellung wird der 2.11.2004 vorgesehen.

Der Bgm. stellt den Antrag, der vorgeschlagenen Ausschreibungskriterien unter Berücksichtigung der genannten Änderungen die Zustimmung zu erteilen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Nachfolgende Dringlichkeitsanträge werden gestellt:
Bgm.: „Kindergarten Launegg – Leckwarneinrichtung“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bgm.: „Errichtungen Kreisverkehr Billa – Ergänzung“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Bgm.: „Malerarbeiten Bildstock Irber“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bgm.: „Schwimmbadsanierung VS Lannach“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Errichtung Kreisverkehr Billa – Ergänzung“:
In Ergänzung zur letzten Bauausschusssitzung berichtet DI Lesky, dass in der Zwischenzeit alle Anbote betreffend Beschilderung, Markierung und Beleuchtung eingelangt sind.
Er bringt dem Gemeinderat die Ausschreibungsergebnisse wie folgt zur Kenntnis:
Beschilderung (Preise inkl. MwSt.):
	Alpenländische Schilderfabrik
	EUR 2.730,69

	Neuhauser Verkehrstechnik
	EUR 4.593,29


Der Bgm. stellt den Antrag, den Auftrag an die Alpenländische Schilderfabrik zu vergeben. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Beleuchtung (Preise inkl. MwSt.):
5 Stk. konische Stahlrohrmaste LPH 8,0 m inkl. Aufsatzausleger 1,5 m und Mastsicherunskasten

6 Stk. Straßenleuchte inkl. Leuchtmittel

	VA Tech Elin EBG
	EUR 6.495,66

	AE Austria GmbH
	EUR 6.127,64

	Philips AEG
	EUR 4.074,00


Der Bgm. stellt den Antrag, den Auftrag an die Fa. Philips AEG laut Angebotssumme in Höhe von EUR 4.074,00 zu vergeben. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Markierungen (Preise inkl. MwSt.):
	DI Karl Schleich GmbH
	EUR 3.210,00

	Fa. Blau Blümel Kurt
	EUR 2.819,16

	Pichler Markierung-Verkehrseinrichtung
	EUR 3.538,56


Der Bgm. stellt den Antrag, den Auftrag an die Fa. Blau zu vergeben. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Dringlichkeitsantrag „Malerarbeiten Bildstock Irber“:

DI Lesky berichtet, dass nun ein schriftliches Anbot für die Malerarbeiten am Bildstock Irber, in Höhe von EUR 840,-- inkl. MwSt. vorliegt. Weiters berichtet er, dass die Malerarbeiten an den Wandflächen nicht im Angebot beinhaltet sind, und von den Fuhrparkmitarbeitern durchgeführt werden.
Der Bgm. stellt den Antrag, den Auftrag laut genanntem Anbot in Höhe von EUR 840,-- inkl. MwSt. zu erteilen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Dringlichkeitsantrag „Kindergarten Launegg – Leckwarneinrichtung“:
Der Bgm. berichtet, dass die Leckwarneinrichtung beim Öltank im Kindergarten Launegg defekt ist. Weiters teilt er mit, dass für die Erneuerung der Warneinrichtung ein Anbot der Fa. Flanyek in Höhe von EUR 309,60 inkl. MwSt. vorliegt.

Der Bgm. stellt den Antrag, die Fa. Flanyek mit der Erneuerung der Leckwarneinrichtung zu beauftragen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Schwimmbadsanierung Volksschule Lannach“:

DI Lesky berichtet den Mitgliedern des Gemeinderates, dass am Schwimmbad der Volksschule Lannach einige Sanierungsmaßnahmen erforderlich wären und hierfür ein Anbot der Fa. Technoservice GmbH in Höhe von EUR 2.956,56 inkl. MwSt. vorliegt.
GR Scheiring möchte wissen, ob man bereits in der letzten Gemeinderatssitzung von diesen Mängeln am Schwimmbad gewusst hat.

DI Lesky antwortet, dass diese zum damaligen Zeitpunkt nicht bekannt waren.
GR Steiner weist darauf hin, dass die ursprüngliche Höhe der Angebotssumme EUR 1.500,-- betragen hat. Daraufhin erklärt DI Lesky, dass eine Ergänzung des Anbotes notwendig war und, dass im Erstangebot die Schutzabdeckung und Filtersanierung nicht beinhaltet war.
GR Steiner betont, dass eine Komplettsanierung des Schwimmbades erforderlich wäre. Daraufhin antwortet der Bgm., dass eine Generalsanierung des Schwimmbades im nächsten Jahr geplant ist.
Der Bgm. stellt den Antrag, die Fa. Technoservice GmbH mit der Sanierung des Schwimmbades laut Angebotssumme in Höhe von EUR 2.956,56 inkl. MwSt. zu beauftragen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
*) Der unter Tagesordnungspunkt ......... gefasste Beschluss wird

*) Die unter den Tagesordnungspunkten ............. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.

Schluss der Sitzung: 19:55 Uhr

Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 9 Seiten.

Genehmigt - unterschrieben

Lannach, am .................................................

................................................................
...........................................................

Schriftführer
Vorsitzender

................................................................
...........................................................

Schriftführer
Schriftführer

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.


